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Öffentliche Auslegung der Vorschlagsliste der Jugendschöffen und Ersatzschöffen im 

Bereich der Stadt Dorsten für die Amtszeit vom 01.01.2024 – 31.12.2028 

- Bekanntmachung über die öffentliche Auslegung der Vorschlagsliste 

 

Wahl der Jugendschöffinnen und Jugendschöffen der Stadt Dorsten für die Amtszeit vom 

01.01.2024 bis 31.12.2028 in den Schöffengerichten des Amtsgerichts Dorsten und den Straf-

kammern des Landgerichts Essen. 

Der Jugendhilfeausschuss der Stadt Dorsten hat in der Sitzung am 09.05.2023 den Beschluss 

über die Vorschlagsliste zur Wahl der Jugendschöffinnen und Jugendschöffen für das Landgericht 

Essen und das Amtsgericht Dorsten gefasst. 

Die Listen liegen gemäß § 36 Abs. 3 Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) in der Zeit vom 

15.05.2023 bis zum 23.05.2023 zu jedermanns Einsicht an folgendem Ort aus: 

Amt für Familie, Jugend und Schule, Bismarckstr. 5, Zimmer 308, 46284 Dorsten. 

Gegen die Vorschlagslisten kann gemäß § 37 GVG binnen einer Woche nach Schluss der Ausle-

gung schriftlich oder zu Protokoll Einspruch mit der Begründung erhoben werden, dass in die Lis-

ten Personen aufgenommen wurden, die nach §§ 32 bis 34 GVG (Text s. Anhang zu diesem 

Schreiben) nicht aufgenommen werden durften oder sollten. 

Dorsten, 12.05.2023 

 
 

 
Tobias Stockhoff 
Bürgermeister 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anlage 
Anhang (Text §§ 32 bis 34 GVG) 
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Gerichtsverfassungsgesetz (GVG) 
§ 32  

Unfähig zu dem Amt eines Schöffen sind: 
1. 

Personen, die infolge Richterspruchs die Fähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Ämter nicht besitzen oder we-
gen einer vorsätzlichen Tat zu einer Freiheitsstrafe von mehr als sechs Monaten verurteilt sind; 

2. 
Personen, gegen die ein Ermittlungsverfahren wegen einer Tat schwebt, die den Verlust der Fähigkeit zur Be-
kleidung öffentlicher Ämter zur Folge haben kann. 

3. 
(weggefallen) 

 

§ 33  

Zu dem Amt eines Schöffen sollen nicht berufen werden: 
1. 

Personen, die bei Beginn der Amtsperiode das fünfundzwanzigste Lebensjahr noch nicht vollendet haben 
würden; 

2. 
Personen, die das siebzigste Lebensjahr vollendet haben oder es bis zum Beginn der Amtsperiode vollenden 
würden; 

3. 
Personen, die zur Zeit der Aufstellung der Vorschlagsliste nicht in der Gemeinde wohnen; 

4. 
Personen, die aus gesundheitlichen Gründen für das Amt nicht geeignet sind; 

5. 
Personen, die mangels ausreichender Beherrschung der deutschen Sprache für das Amt nicht geeignet sind; 

6. 
Personen, die in Vermögensverfall geraten sind. 

 

§ 34  

(1) Zu dem Amt eines Schöffen sollen ferner nicht berufen werden: 
1. 

der Bundespräsident; 

2. 
die Mitglieder der Bundesregierung oder einer Landesregierung; 

3. 
Beamte, die jederzeit einstweilig in den Warte- oder Ruhestand versetzt werden können; 

4. 
Richter und Beamte der Staatsanwaltschaft, Notare und Rechtsanwälte; 

5. 
gerichtliche Vollstreckungsbeamte, Polizeivollzugsbeamte, Bedienstete des Strafvollzugs sowie hauptamtliche 
Bewährungs- und Gerichtshelfer; 

6. 
Religionsdiener und Mitglieder solcher religiösen Vereinigungen, die satzungsgemäß zum gemeinsamen Le-
ben verpflichtet sind. 

(2) Die Landesgesetze können außer den vorbezeichneten Beamten höhere Verwaltungsbeamte bezeichnen, die zu 
dem Amt eines Schöffen nicht berufen werden sollen. 
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Bebauungsplan Dorsten Nr. 270 „Gewerbegebiet Rhader Straße / Am Sägewerk“ 
- Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses 
 
 
Der Umwelt- und Planungsausschuss der Stadt Dorsten hat in seiner Sitzung am 02.05.2023 die 
Aufstellung des o.a. Bebauungsplanes gemäß § 2 Abs.1 BauGB beschlossen.  

 
Räumlicher Geltungsbereich: 
Das Plangebiet liegt am nördlichen Rand der bereits bestehenden Gewerbegebietsflächen west-
lich des Stadtteilzentrums von Lembeck, südlich der Rhader Straße. 
 
Anlass, Ziel und Zweck des Bebauungsplanes  
Die anhaltenden wirtschaftlichen Entwicklungen im gesamten Stadtgebiet und besonders das In-
teresse vieler ortsansässiger Firmen im Stadtteil Lembeck, ihre bestehenden Betriebsflächen zu 
erweitern bzw. großflächiger neu anzusiedeln, erfordern die Entwicklung und Bereitstellung neuer 
Gewerbeflächen. Die bereits bestehenden Flächen des Gewerbegebietes Lembeck West weisen 
keine weiteren Kapazitäten für solche Vorhaben auf.  
 
Um der Abwanderung ausbau- und ansiedlungswilliger Gewerbetreibender vorzubeugen und die 
Nachfrage ortsansässiger Betriebe zu decken, ist die Aufstellung des Bebauungsplanes zur Schaf-
fung planungsrechtlicher Voraussetzungen zwingend erforderlich. Im Zuge der Erweiterung der 
gewerblichen Flächen soll auch die Erschließungssituation für das gesamte Gewerbegebiet durch 
eine direkte Anbindung an die Rhader Straße aufgewertet werden. Dies würde gleichzeitig zu ei-
ner Entlastung des Verkehrsnetzes im Ortskern selbst führen. 
 
Der gültige Flächennutzungsplan der Stadt Dorsten stellt für einen Teilbereich von etwa 6 ha Flä-
che bereits Gewerbeflächen dar. Der Bereich westlich der Planstraße A wird als Fläche für die 
Landwirtschaft dargestellt. Für diesen Bereich wird eine Änderung des Flächennutzungsplanes im 
Parallelverfahren angestrebt. Die bereits durch den FNP erfasste Erweiterungsfläche könnte somit 
abschnittsweise zuerst realisiert werden. 
 
Das Verfahren zur Aufstellung, Änderung und Aufhebung von Bebauungsplänen richtet sich nach 
den Vorschriften des Baugesetzbuches (BauGB).  
 

Dem Aufstellungsbeschluss folgt somit die Erarbeitung des Planentwurfes und daran schließt sich 
die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit an der Planaufstellung und im Weiteren noch die öf-
fentliche Auslegung des Entwurfes an. Im Amtsblatt der Stadt Dorsten (auch im Internet unter 
www.dorsten.de abrufbar) wird verbindlich auf die Auslegung hingewiesen; zumeist enthalten 
auch die örtlichen Tageszeitungen entsprechende Hinweise. 

 
Wortlaut des Beschlusses: 
 

„ 1. Der Umwelt- und Planungsausschuss stimmt dem Bebauungskonzept zu.  

2. Zur Sicherung der städtebaulichen Entwicklung und Ordnung im Stadtteil Dorsten Lem-
beck, ist der Bebauungsplan Dorsten Nr. 270 mit der Bezeichnung „Gewerbegebiet Rhader 
Straße/Am Sägewerk“ aufzustellen.  
Das Plangebiet umfasst die Grundstücke Gemarkung Lembeck, Flur 50, Flurstücke 23 tlw., 

28, 50, 51, 61 tlw., 83, 235, 325, 326 und 327.  

Es wird begrenzt:  

• Im Norden  durch die Rhader Straße (K13) bzw. angrenzende Acker- und Grünflächen  

• Im Osten  durch die Grundstücksgrenzen der Wohnbebauung an den Straßen ‚Am  

Sägewerk‘ und ‚Wittestraße‘  

http://www.dorsten.de/
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• Im Süden  durch den Endelner Weg  

• Im Westen  durch Ackerflächen der Flurstücke 23 (tlw.) und 216.  

Die genauen Grenzen des räumlichen Geltungsbereiches sind aus der Planzeichnung er-

sichtlich. Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 10,3 ha.“ 

 

 
Bekanntmachungsanordnung 
 
Der Beschluss des Umwelt- und Planungsausschusses der Stadt Dorsten vom 02.05.2023  
wird hiermit gemäß § 2 Abs. 1 des Baugesetzbuches (BauGB) öffentlich bekanntgemacht. 
 

Der räumliche Geltungsbereich des o.g. Bebauungsplanes ist im abgedruckten Übersichtsplan 
dargestellt. Die im Beschluss genannten Pläne können bei der Stadtverwaltung Dorsten, Halter-
ner Str. 5, Planungsamt, Zi. 201, während der Dienstzeiten eingesehen werden 

 
montags bis donnerstags 08.00 – 16.00 Uhr 
freitags   08.00 – 13.00 Uhr 
Außerhalb der Dienstzeiten ist die Einsichtnahme nach mündlicher Verein-
barung möglich. 

 
Gem. § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird auf folgende 
Rechtsfolgen hingewiesen: 
  
Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften nach der Gemeindeordnung für das Land 
Nordrhein-Westfalen kann gegen Satzungen, sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächen-
nutzungspläne nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend ge-
macht werden, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde 

nicht durchgeführt, 
b) die Satzung, die sonstige ortsrechtliche Bestimmung oder der Flächennutzungsplan ist nicht 

ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder 
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die 

verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Dorsten, 09.05.2023 
 
Der Bürgermeister 
I.V. 
 
gez. 
Holger Lohse 
Technischer Beigeordneter 
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Öffentliche Bekanntmachung der neuen Satzung der Jagdgenossenschaft Dorsten VII 
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